
Anmeldung
Wer eine Wohnung bezieht, hat sich innerhalb von zwei Wochen nach dem Einzug bei der Meldebehörde
anzumelden. Rechtsgrundlage für die Erhebung der nachfolgend aufgeführten Daten ist § 23 Abs. 1
Bundesmeldegesetz (BMG). Zuwiderhandlungen sind bußgeldbewehrt nach § 54 Abs. 2 BMG. Bitte lesen Sie vor
dem Ausfüllen die Erläuterungen auf der Folgeseite sowie die datenschutzrechtlichen Hinweise zur Ausübung von
Widerspruchsrechten.

Name und Anschrift des Eigentümers/der Eigentümerin der Wohnung und wenn diese/r nicht selbst
Wohnungsgeber/in ist, auch Name und Anschrift des Wohnungsgebers/der Wohnungsgeberin

Künftig

Künftig

Künftig

Neue Wohnung Bisherige Wohnung Bisherige Wohnung (bei Zuzug aus
dem Ausland)

Tag des Einzugs PLZ, Gemeinde, Bundesland Staat

PLZ, Gemeinde Straße, Hausnummer, -Zusatz,
Wohnungsnummer

Straße, Hausnummer, -Zusatz,
Wohnungsnummer

Gemeindeteil, Straße,
Hausnummer, Zusatz, 
Wohnungsnummer

letzte Anschrift im Bundesgebiet

Zu
Ldf.
Nr.

Nur ausfüllen, wenn die unten aufgeführten Personen neben der neuen Wohnung noch weitere
Wohnungen im Bundesgebiet haben.

Weitere Wohnung: PLZ, Gemeinde, Straße, Hausnummer

Für Verheiratete/Lebenspartner, die nicht dauernd getrennt leben: Welche Wohnung wird von der Familie
bzw. den Ehe-/Lebenspartnern vorwiegend benutzt?
Bisher

Für Minderjährige: Welche Wohnung wird von der/dem Personensorgeberechtigten vorwiegend benutzt?
Bisher

Für alle übrigen Personen: Welche Wohnung wird vorwiegend benutzt?
Bisher



Die Anmeldung bezieht sich auf folgende Personen

Nur ausfüllen, wenn Ehegatten (E) / Lebenspartner (LP) - bei Verwitweten früherer Ehegatte/LP - Kinder bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres (K) und deren Eltern oder gesetzliche Vertreter - (ges.Vertr.) der o.g. Personen
nicht - oder auf einem gesonderten Meldeschein - gemeldet werden.

____________________________ ______________________________

Ort, Datum Unterschrift

Lfd.
Nr.

Familiennamen (ggf. auch
abweichende Geburtsnamen)

Vornamen
(Rufnamen 
kenntlich machen)

Geschl
echt

Geburtsdatum
(TT.MM.JJJJ)

Männl. Weibl. Divers

1

2

3

4

Lfd
Nr.

Geburtsort (Gemeinde, 
Kreis, falls Ausland, 
auch Staat angeben)

Familienstand Seit
TT.MM.JJJJ

Ort der
Eheschließung/
Be gründung der 
Lebenspartnersch.

Religi
on

Staatsangeh 
örigkeit(en)

1

2

3

4

Lfd.
Nr.

Ausweisdokument
(Art)

SerienNr. Ausstellungsbehörde Ausstellungs
datum
TT.MM.JJJJ

Gültig bis
TT.MM.JJJJ

1

2

3

4

Zu lfd. Nr. E / LP / K /
ges.Vertr.

Familiennamen, Vornamen Geburtsdatum
TT.MM.JJJJ

PLZ, Gemeinde, Straße,
Hausnummer



Hinweispflichten auf dem Meldeschein Anlage 3 BMGVwV

betroffene Person in geeigneter Weise über diese aufzuklären. Soweit eine Auskunftspflicht1 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das
besteht oder die Angaben die Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen sind, istPersonalmanagement der Bundeswehr
die betroffene Person hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben, hinzuweisen.Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG auf das Recht, der Datenübermittlung

nach § 58c Abs. 1 des Soldatengesetzes widersprechen zu können. Dies gilt nur bei der An- 8 Hinweis auf weitere Möglichkeiten der Sperrung von Daten
meldung von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die das 18. Lebensjahr noch nicht Anlässlich der Eintragung von Auskunftssperren weisen die Meldebehörden auf andere Ausfor-vollendet haben. Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deut- schungsmöglichkeiten Dritter hin, damit von der betroffenen Person ggf. weitere, eigene Schutz-sche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern maßnahmen ergriffen werden können. Dem Antragsteller soll bewusst gemacht werden, dasssie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die seine Daten möglicherweise bei anderen öffentlichen Stellen wie dem Finanzamt, dem Jugend-Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c amt und bei Gericht gespeichert sind und ggf. weitere Möglichkeiten zur Sperrung von DatenAbs. 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deut- bestehen. Hierzu gehört auch die Möglichkeit der Sperrung von Daten in anderen öffentlichenscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 1. Familienname, 2. Vorna- Registern wie dem Ausländerzentralregister oder dem zentralen Fahrzeugregister. Wenn An-men, 3. gegenwärtige Anschrift. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der haltspunkte für die Gefährdung einer Frau bestehen, zum Beispiel durch häusliche Gewalt,Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzu- Zwangsprostitution oder „Gewalt im Namen der Ehre“, soll die Meldebehörde auf das bundes-legen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. weite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftli-

che Aufgaben (www.hilfetelefon.de, Tel.: 08000116016) hinweisen.2 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich rechtliche Re-
ligionsgesellschaft durch den Familienangehörigen eines Mitglieds dieser Religi- 9  Widerspruch gegen die Zusendung von Informationen von Parteien, Wählergrup-
onsgesellschaft pen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen für ausländische Unionsbürger

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG auf das Recht, der Datenübermittlung nach § 2 Abs. 3 BW AGBMG i. V. m. § 50 Abs. 5 BMG
nach § 42 Abs. 2 BMG widersprechen zu können. Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Abs. 5 BMG auf das Recht, der Datenübermittlung nach § 2Religionsgesellschaft Familienangehörige, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Abs. 3 BW AGBMG zu widersprechen.Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde gemäß § 42 Abs. 2 BMG von diesen Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen auch ausländische Unionsbürgerinnen und Unions-Familienangehörigen folgende Daten übermitteln: 1. Vor- und Familiennamen, 2. Geburtsdatum bürger teilnehmen können, dürfen die Meldebehörden die in § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG bezeich-und Geburtsort, 3. Geschlecht, 4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell- neten Daten sowie die Angaben über die Staatsangehörigkeiten dieser Unionsbürgerinnen undschaft, 5. derzeitige Anschriften, 6. Auskunftssperren nach § 51 BMG sowie 7. Sterbedatum. Unionsbürger zu dem Zweck nutzen, ihnen Informationen von Parteien, Wählergruppen undDer Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten für anderen Trägern von Wahlvorschlägen zuzusenden. Die betroffene Person hat das Recht, derZwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. Nutzung ihrer Daten nach Satz 1 zu widersprechen; § 50 Abs. 5 BMG findet entsprechend An-Diese Zweckbindung wird dem Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch ist wendung.bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder Hauptwohnung einzu-zu seinem Widerruf. legen. Bei einem Widerspruch erfolgt keine Zusendung von Informationen von Parteien, Wäh-

lergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.3 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u.a.
bei Wahlen und Abstimmungen 10 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Staatsministerium aus Anlass

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Abs. 5 BMG auf das Recht, der Datenübermittlung nach § 50 von Alters- oder Ehejubiläen
Abs. 1 BMG an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zu- Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Abs. 5 BMG auf das Recht, der Datenübermittlung nach § 12
sammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene zu wider- MVO zu widersprechen.
sprechen. Die Meldebehörde übermittelt nach § 12 MVO dem Staatsministerium zur Ehrung von Alters-
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 1 BMG Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern und Ehejubilaren durch die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten nach der Bekannt-
von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und machung des Staatsministeriums über die Ehrung bei Ehe- und Altersjubiläen vom 1. Dezem-
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Aus- ber 1997 (GABl. 1998 S. 2) in der jeweils geltenden Fassung folgende Daten der Jubilarinnen
kunft aus dem Melderegister über die in § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten von und Jubilare aus dem Melderegister: 1. Familienname, gegebenenfalls auch abweichende Ge-
Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter burtsnamen, 2. Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchlichen Vornamens (Rufname), 3.
bestimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Doktorgrad, 4. Geschlecht, 5. derzeitige Anschriften, Haupt- und Nebenwohnung, 6. Datum und
Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei Art des Jubiläums.
einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei Meldebe-
oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. Bei einem Widerspruch werden die Daten hörde der alleinigen Wohnung oder Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.
nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der
Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. Optionale Hinweise  Anlage 4 BMGVwV

Beantragung von Auskunftssperren (§ 51 Abs. 1 BMG)4 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehe-
jubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Die Meldebehörde trägt auf Antrag eine Auskunftssperre in das Melderegister ein, wenn Tatsa-

chen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass der betroffenen oder einer anderen PersonEs erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Abs. 5 BMG auf das Recht, der Datenübermittlung nach § 50
durch eine Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oderAbs. 2 BMG zu widersprechen.
ähnliche schutzwürdige Interessen erwachsen kann. Hierzu ist bei der Meldebehörde ein form-Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters-
loser Antrag auf Eintragung einer Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 BMG zu stellen, in dem dieoder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Abs. 2 BMG Auskunft
Gründe glaubhaft zu machen sind, dass der betroffenen oder einer anderen Person durch eineerteilen über 1. Familienname, 2. Vornamen, 3. Doktorgrad, 4. Anschrift sowie 5. Datum und
Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnlicheArt des Jubiläums. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und
schutzwürdige Interessen erwachsen kann. Die Meldebehörde kann im Einzelfall die Vorlageab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes fol-
weiterer Nachweise vom Antragsteller fordern. Die Einrichtung der Auskunftssperre bewirkt,gende Ehejubiläum. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Wider-
dass eine Auskunft aus dem Melderegister nur erteilt wird, wenn eine Beeinträchtigung schutz-spruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen.
würdiger Interessen ausgeschlossen werden kann. Die betroffene Person wird vor ErteilungEr gilt bis zu seinem Widerruf.
einer Auskunft durch die Meldebehörde angehört. Die Auskunftssperre wird im Melderegister

5 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage im Datensatz zur eigenen Person eingetragen. Sie wird auch im Datensatz von Ehegatten oder
Lebenspartnern, beim gesetzlichen Vertreter oder minderjährigen Kindern als sogenannte bei-Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Abs. 5 BMG auf das Recht, der Datenübermittlung nach § 50
geschriebene Daten berücksichtigt. Die Auskunftssperre wird auf zwei Jahre befristet und kannAbs. 3 BMG an Adressbuchverlage widersprechen zu können.
auf Antrag verlängert werden.Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 3 BMG Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die

das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über 1. Familienname, 2. Vornamen, 3. Einrichtung bedingter Sperrvermerke (§ 52 BMG)
Doktorgrad und 4. derzeitige Anschriften. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe Wenn Personen in 1. einer Justizvollzugsanstalt, 2. einer Aufnahmeeinrichtung für Asylbewer-von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. Bei einem Wider- ber oder sonstige ausländische Flüchtlinge, 3. Krankenhäusern, Pflegeheimen oder sonstigenspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei Einrichtungen, die der Betreuung pflegebedürftiger oder behinderter Menschen oder der Hei-denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. merziehung dienen, 4. Einrichtungen zum Schutz vor häuslicher Gewalt oder 5. Einrichtungen

zur Behandlung von Suchterkrankungen gemeldet sind, richtet die Meldebehörde einen beding-6 Belehrung zu § 202a StGB gemäß § 23 Abs. 5 BMG
ten Sperrvermerk für diese Person im Melderegister ein. Die Meldebehörde richtet den beding-Es erfolgt eine Belehrung zu § 202a des Strafgesetzbuches für die anmeldende Person bei
ten Sperrvermerk nur ein, wenn sie Kenntnis darüber hat, dass die Person sich in einer der o.Anmeldung mehrerer Personen gemäß § 23 Abs. 5 BMG: „Mit Ihrer Unterschrift versichern Sie,
g. Einrichtungen angemeldet hat. Für den Fall, dass die Person sich in einer der o. g. Einrich-dass Sie berechtigt sind, die Daten aller auf dem Meldeschein eingetragenen meldepflichtigen
tungen angemeldet hat, soll die Einrichtung die Meldebehörde hierüber unterrichten.Personen entgegenzunehmen. Der unberechtigte Empfang von Daten unter Vorspiegelung ei-
Die Einrichtung des bedingten Sperrvermerks bewirkt, dass eine Auskunft aus dem Meldere-ner Berechtigung ist eine Straftat, die gemäß § 202a des Strafgesetzbuches mit Freiheitsstrafe
gister an Private nur erteilt wird, wenn eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen ausge-bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird.
schlossen werden kann. Die betroffene Person wird vor Erteilung einer Melderegisterauskunft

7 Hinweis aufgrund von Landesdatenschutzgesetzen durch die Meldebehörde angehört.
Hinweise bei der Erhebung von Meldedaten können nach dem jeweiligen Landesdatenschutz- Sonstiges
gesetz verpflichtend sein. Dies kommt für die landesrechtlichen Regelungen in Betracht, nach Sofern Ihre Daten gemäß § 42 BMG an die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft übermit-denen für die Erfüllung von Aufgaben der Länder weitere als die in § 3 BMG aufgeführten Daten telt werden, können Sie einer Veröffentlichung Ihrer Daten durch die Kirche nur beim zuständi-und Hinweise erhoben, verarbeitet und genutzt werden können. Die Datenschutzgesetze der gen Pfarramt widersprechen.Länder enthalten Aufklärungs- bzw. Hinweispflichten für den Fall, dass personenbezogene Da-
ten bei der betroffenen Person erhoben werden. In diesem Falle ist sie über den Verwendungs-
zweck aufzuklären. Die Aufklärungspflicht umfasst bei beabsichtigten Übermittlungen auch den
Empfänger der Daten. Werden die Daten aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, so ist die

http://www.hilfetelefon.de/


Information gemäß Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung für melde- bei der Meldebehörde davon überzeugen, dass sich die Person, deren Einzug
pflichtige Personen er bestätigt hat, bei der Meldebehörde angemeldet hat.
Vorbemerkung g) An öffentliche Stellen in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
Wer eine Wohnung bezieht, ist grundsätzlich verpflichtet, sich innerhalb von und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) sowie an Organe und Einrich-
zwei Wochen nach dem Einzug bei der Meldebehörde anzumelden (§ 17 Ab- tungen der Europäischen Union oder der Europäischen Atomgemeinschaft ist
satz 1 Bundesmeldegesetz - BMG) und die zur ordnungsgemäßen Führung des eine Datenübermittlung im Rahmen von Tätigkeiten, die ganz oder teilweise in
Melderegisters erforderlichen Auskünfte zu geben den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union fallen, zulässig,
(§ 25 Nummer 1 BMG). Wer aus einer Wohnung auszieht und keine neue soweit dies zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der Meldebehörde oder in
Wohnung im Inland bezieht hat sich innerhalb von zwei Wochen nach dem der Zuständigkeit des Empfängers liegenden öffentlichen Aufgaben erforder-
Auszug abzumelden (§ 17 Absatz 2 BMG) und die zur ordnungsgemäßen Füh- lich ist. Voraussetzung für die Übermittlung innerhalb des EWR ist, dass die
rung des Melderegisters erforderlichen Auskünfte zu geben (§ 25 Nummer 1 EWR-Staaten den Inhalt der Datenschutz-Grundverordnung übernehmen.
BMG). Wer Einzugsmeldungen nicht, nicht richtig oder verspätet abgibt, sich
nicht oder verspätet abmeldet oder eine Mitwirkungspflicht verletzt, handelt 5. Dauer der Speicherung

Nach dem Wegzug oder Tod des Einwohners hat die Meldebehörde alle Daten,ordnungswidrig und kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000 Euro belegt werden.
die nicht der Feststellung der Identität und dem Nachweis der Wohnung die-

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung: nen sowie nicht für Wahl- und Lohnsteuerzwecke oder zur Durchführung von
Stadtverwaltung Bruchsal, Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick, staatsangehörigkeits-rechtlichen Verfahren erforderlich sind, unverzüglich zu
Rathaus am Marktplatz 66, 76646 Bruchsal, löschen. Nach Ablauf von fünf Jahren seit Wegzug oder Tod des Einwohners
E-Mail: datenschutz@bruchsal.de werden die zur Erfüllung der Aufgaben der Meldebehörden gespeicherten Da-

ten für die Dauer von 50 Jahren aufbewahrt und durch technische und organi-
2. Beauftragte oder Beauftragter für den Datenschutz: satorische Maßnahmen gesichert. Während dieser Zeit dürfen die Daten mit

KOMM.ONE Ausnahme des Familiennamens und der Vornamen sowie früheren Namen,
Anstalt des öffentlichen Rechts, des Geburtsdatums, des Geburtsortes sowie bei Geburt im Ausland auch des
Thomas Kolb Staates, der derzeitigen und früheren Anschriften, des Auszugsdatums sowie
Krailenshaldenstr. 44 des Sterbedatums, des Sterbeortes sowie bei Versterben im Ausland auch des
70469 Stuttgart Staates nicht mehr verarbeitet werden. Für die in § 13 Abs. 2 Satz 3 BMG be-
E-Mail: datenschutzbeauftragte@komm.one stimmten Fälle gilt das Verbot der Verarbeitung nicht. Für bestimmte Daten

gelten nach § 14 Absatz 2 BMG kürzere Löschungsfristen.
3. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezo-

gener Daten 6. Betroffenenrechte
Die Meldebehörde hat nach § 2 Absatz 1 BMG personenbezogene Daten Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der Daten-
über die in ihrem Zuständigkeitsbereich wohnhaften Personen (Einwohner) schutz-Grundverordnung (DS-GVO) insbesondere folgende Rechte:
zu registrieren, um deren Identität und Wohnungen feststellen und nach-
weisen zu können. Die in den Melderegistern gespeicherten personenbezo- a) Auskunftsrecht über die zu ihrer Person gespeicherten Daten und
genen Daten werden von der Meldebehörde genutzt, um nach Maßgabe der deren Verarbeitung (Artikel 15 DS-GVO).
Vorschriften über Melderegisterauskünfte (§§ 44 ff. BMG) und Datenüber- b) Recht auf Datenberichtigung, sofern ihre Daten unrichtig oder un-

vollständig sein sollten (Artikel 16 DS-GVO).mittlungen (§§ 33 ff. BMG) den berechtigten Informationsbedürfnissen so-
c) Recht auf Löschung der zu ihrer Person gespeicherten Daten, so-wohl nicht-öffentlicher Stellen und Privatpersonen als auch öffentlicher Stel-

fern eine der Voraussetzungen von Artikel 17 DS-GVO zutrifft.len Rechnung zu tragen sowie bei der Durchführung von Aufgaben anderer
Das Recht zur Löschung personenbezogener Daten besteht ergänzendöffentlicher Stellen mitzuwirken (§ 2 Absatz 3 BMG). Zu bestimmten Anläs-
zu den in Artikel 17 Absatz 3 DS-GVO genannten Ausnahmen nicht,sen erfolgen regelmäßige Datenübermittlungen (§§ 36, 43 BMG; 1. und 2.
wenn eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nichtBundesmeldedatenübermittlungsverordnung) an andere öffentliche Stellen
oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. In diesensowie nach § 42 BMG an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften.
Fällen tritt an die Stelle einer Löschung die Einschränkung der Verarbei-Darüberhinausgehende, auch regelmäßige Datenübermittlungen erfolgen
tung gemäß Artikel 18 DS-GVO.aufgrund der Bestimmung durch Bundes- oder Landesrecht, in dem die je-

weiligen zugrundeliegenden Anlässe und Zwecke der Datenübermittlung, die
d) Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern die DatenEmpfänger und die zu übermittelnden Daten benannt werden.

unrechtmäßig verarbeitet wurden, die Daten zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen der betroffe-4. Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten
nen Person benötigt werden oder bei einem Widerspruch nocha) Die Meldebehörde darf an andere öffentliche Stellen im Inland (siehe § 2
nicht feststeht, ob die Interessen der Meldebehörde gegenüberBundesdatenschutzgesetz), öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften und denen der betroffenen Person überwiegen (Artikel 18 Absatz 1 lit.der Suchdienste aus dem Melderegister Daten übermitteln, oder Daten inner- b, c und d DS-GVO).

halb der Verwaltungseinheit (Gemeinde) weitergeben, soweit dies zur Erfül- Wird die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten, besteht
lung ihrer eigenen oder in der Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufga- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung für die Dauer der Richtig-
ben erforderlich ist. keitsprüfung.
b) Privatpersonen und nicht-öffentliche Stellen erhalten auf Antrag eine ge-
bührenpflichtige Auskunft über einzelne personenbezogene Daten unter der e) Widerspruchsrecht gegen bestimmte Datenverarbeitungen, sofern
Voraussetzung, dass die betroffene Person von der Meldebehörde aufgrund an der Verarbeitung kein zwingendes öffentliches Interesse be-
der Angaben des Antragstellers eindeutig identifiziert werden kann. Über eine steht, das die Interessen der betroffenen Person überwiegt, und
Vielzahl nicht namentlich bezeichneter Personen kann Privatpersonen und keine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet (Artikel 21 DS-
nicht-öffentlichen Stellen auf Antrag Auskunft über die Zugehörigkeit zu einer GVO).
Gruppe (z.B. ein bestimmter Geburtsjahrgang) und über bestimmte personen- Nähere Informationen zum Widerspruchsrecht nach dem Bundes-
bezogene Daten erteilt werden, wenn ein öffentliches Interesse festgestellt meldegesetz können den Hinweisen auf dem Meldeschein ent-
werden kann. nommen werden.
Ausländische Stellen außerhalb der Europäischen Union werden nicht-öffentli-

7. Widerrufsrecht bei Einwilligungenchen Stellen gleichgesetzt.
Die Übermittlung personenbezogener Daten für Zwecke der Werbung oderc) Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen können
des Adresshandels ist nur zulässig, wenn die betroffene Person eingewilligt hatim Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kom-
(Artikel 6 Absatz 1 lit. a DS-GVO). Die Einwilligung kann nach Artikel 7 Absatz 3munaler Ebene Meldedaten erhalten.
DS-GVO jederzeit gegenüber der Stelle widerrufen werden, gegenüber der died) Mandatsträger, Presse und Rundfunk dürfen bei Alters- und Ehejubiläen die
Einwilligung zuvor erteilt wurde.mit diesem besonderen Zweck in unmittelbarem Zusammenhang stehenden

Daten erhalten.
8. Beschwerderechte) Adressbuchverlage dürfen zum Zwecke der Veröffentlichung in gedruckten
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbe-Adressbüchern lediglich einzelne abschließend aufgezählte Daten aller volljäh-
hörde (Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfrei-rigen Einwohner von der Meldebehörde erhalten.
heit Baden-Württemberg, Königstraße 10a, 70173 Stuttgart, Tel.: 0711/61 55f) Der Wohnungseigentümer/ Wohnungsgeber hat einen Anspruch auf Aus-
41 0, E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de), wenn sie der Ansicht ist, dass ihre perso-kunft über die in seiner Wohnung gemeldeten Einwohner, soweit er ein recht-
nenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden.liches Interesse glaubhaft macht. Er kann sich darüber hinaus durch Rückfrage
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